
 

 

Gemeinde Toffen  

 
 
 
 
Richtlinien für die finanzielle Unterstützung der Ortsvereine 
 
Ausgangslage 
Der Gemeinderat ist sich der Bedeutung der wertvollen Arbeit, die die Ortsvereine auf kulturel-
lem, sozialem und sportlichem Gebiet leisten, bewusst. Insbesondere schätzt er die Aktivitäten, 
welche jungen Menschen die Möglichkeit bieten, innerhalb geordneter Strukturen ihren Hobbys 
nachzugehen oder darin erste Verantwortungen zu übernehmen. Ebenso zählt er auf die Aktivi-
täten zugunsten jeder Generation, wie Frühlingsfahrt, Bundesfeier, etc.1 
 
Dem Gemeinderat ist bewusst, dass für das Betreiben eines Vereins nebst dem grossen per-
sönlichen Einsatz der tragenden Mitglieder, die viel Zeit und Energie in ihr Hobby investieren, 
auch beträchtliche Geldmittel erforderlich sind.  
 
Der Gemeinderat unterstützt deshalb die 
- ortsansässigen Vereine 
- Vereine mit erheblicher Anzahl Mitwirkender aus Toffen 
in ideeller und materieller Weise.  
 
Diese Richtlinien dienen als Grundlage für die materielle Unterstützung.  
 
 
1. Nutzung gemeindeeigener Infrastruktur 

Die Einwohnergemeinde stellt soweit möglich ihre Infrastruktur wie Schulbauten, Bildungs- 
und Kulturzentrum "Hang", Doppel-Sporthalle, Aussenanlagen und sonstige Einrichtungen 
den ortsansässigen Vereinen unentgeltlich zur Verfügung. Für nicht ortsansässige Vereine 
gilt die Nutzungsverordnung (inkl. Tarif) für öffentliche Gemeindeliegenschaften und öffentli-
che Aussenanlagen.2 
 
 

2. Engagement im Auftrag der Gemeinde 
Leistungen, welche die Gemeinde bei den Vereinen bestellt, werden entschädigt. Als Bei-
spiele sind hier aufgeführt: Auftritte der Musikgesellschaft, organisieren und begleiten von 
Seniorenausflügen, Organisieren und Durchführen der Bundesfeier, usw. Diese Leistungen 
budgetiert die Behörde. 
 
 

3. Anlässe 
Als Anerkennung erhalten Vereine nach der Teilnahme an eidgenössischen Festen einen 
der Teilnehmerzahl angepassten Beitrag. 
 
Bei regionalen und kantonalen Festen, Vereinsjubiläen und Delegiertenversammlungen in 
Toffen erhalten die Veranstalter einen auf die Situation abgestimmten Beitrag (z. B. Spende 
für Apéro, Preis). Der Veranstalter schreibt ein entsprechendes Gesuch.  

                                                 
1 Fassung vom 03.12.2025 
2 Fassung vom 03.12.2025 
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4. Projekte 
Projekte, die Vereine organisieren, durchführen und im Interesse der Gemeinde sind, können 
durch die Gemeinde unterstützt werden. Diese Projekte gehen über die gewohnten Aufga-
ben der einzelnen Vereine in engerem Sinne hinaus. Sie verfolgen beispielsweise folgende 
Ziele: 
 
 Sie schaffen ein Netzwerk zwischen den Vereinen 
 Sie fördern die Zusammenarbeit in der Region 
 Sie leisten einen Beitrag zur Kulturförderung in der Region 
 Sie leisten einen Beitrag zur Gesundheitsförderung und Suchtprävention  
 Sie übernehmen Dienstleistungen, die das Gemeindewohl fördern 
 Sie leisten einen Beitrag zur Wirtschaftsförderung in der Region 
 Sie fördern eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung 
 
 

5. Beitragsgesuche 
Die Gesuche für Beiträge sind der Gemeindeverwaltung zuhanden der Bildungs- und Sozi-
alkommission3 mindestens 3 Monate vor Auszahlung der möglichen Beiträge einzureichen. 
Die Bildungs- und Sozialkommission 4 stellt dem Gemeinderat Antrag. 
 
Das Formular ist vollständig auszufüllen.  
 Vereinsbezeichnung, Sitz des Vereins, Adresse der Präsidentin/des Präsidenten 
 Verzeichnis der Aktivmitglieder mit Wohnsitzangabe 
 Vereinsvermögen 
 Beschrieb mit Budget 
 Begründung des Gesuchs 
 Antrag 
 Bank- oder Postverbindung des Vereins (IBAN angeben)5 
 
 

6. Kompetenzen des Gemeinderates 
Der Gemeinderat behält sich vor, bei besonderen Verhältnissen einmalige Beiträge zu spre-
chen. 
Die Richtlinien treten am 1. Januar 2010 in Kraft und ersetzen diejenigen vom 4. Dezember 
2000. 
 
Genehmigt durch den Gemeinderat Toffen am 2. November 2009. 
 
GEMEINDERAT TOFFEN 
Der Präsident Die Gemeindeschreiberin 
 
Sig.   Sig. 
 
Hans Koller Christine Pulfer Brand 
 
 

  

                                                 
3 Kommissionsname seit 01.01.2017 
4 Kommissionsname seit 01.01.2017 
5 Fassung vom 03.12.2025 
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